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INHALT

Ergebnisse der 165. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen  . . 

Peter Heine, Frankfurt am Main

Aus der Rechtsprechung

1.  Die Nutzung einer Straße durch Abstellen von unabhängig vom
Standort zu mietenden Fahrrädern ist kein Gemeingebrauch, sondern
eine Sondernutzung.

2.  Für die straßenverkehrsrechtliche Zulässigkeit und damit für den Ge-
meingebrauch ist es nicht maßgeblich, ob die Straße aus privaten oder
geschäftlichen Gründen benutzt wird. Entscheidend ist allein, dass sie
zum Zwecke des (fließenden oder vorübergehend ruhenden) Verkehrs
benutzt wird.

3.  Erfolgt der Vorgang des Parkens eines Fahrzeuges allein oder über-
wiegend zu einem anderen Zweck als dem der späteren Wiederinbe-
triebnahme, handelt es sich um einen Vorgang, dem das Merkmal der
Widmung zum Verkehr fehlt, und der damit aus dem einschlägigen
Gemeingebrauch herausfällt.

4.  Ein Verstoß gegen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (etwa
durch Parken eines Fahrzeugs auf dem Gehweg) begründet nicht auto-
matisch eine Sondernutzung.

5.  § 18 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW enthält ein präventives Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt mit der Folge, dass die Sondernutzung nicht
grundsätzlich verboten, sondern lediglich von einer Kontrollerlaub-
nis abhängig ist, die es ermöglicht das Aufstellen von Mietfahrrädern
im öffentlichen Straßenraum durch eine erforderliche Sondernut-
zungserlaubnis zu legalisieren und auch eine etwaige Vollstreckung
der Entfernungsanordnung zu verhindern.
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1.  Für die Nutzung der Straße durch im Rahmen von Verleihsystemen
abgestellte E-Scooter können Sondernutzungsgebühren erhoben wer-
den (im Anschluss an die Rechtsprechung des Senats zu Mietfahr-
rädern: OVG NRW, Beschluss vom 20. 11. 2020 – 11 B 1459/20).

2.  Die pauschale Festsetzung einer Jahresgebühr bei einer unterjährigen
Sondernutzung (hier: einer fünfmonatigen Nutzungszeit) verstößt ge-
gen das Äquivalenzprinzip.
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